
. . . 
Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen s. nächste Seite LV 10 / 23 a / 2014 

D E R    L A N D R A T  
Geschäftsbereich: 

Personal und Organisation  
DRUCKSACHE 

Az.: 

10 24 56 
lfd. Nr. Jahr 

Datum: 

04.11.2020 
147 2020 

 

Vorlage 
 
  Zutreffendes ankreuzen  

    Beschlussvorschlag 

an (zutreffenden Ausschuss einsetzen und ankreuzen) Sitzungstag öffent-
lich 

nicht- 
öffentlich 

ange- 
nommen 

abgelehnt geändert 

                  

                  

 Kreisausschuss 27.11.2020      

 Kreistag 09.12.2020      

 Die Ziele der UN-Behindertenrechtskon-
vention wurden berücksichtigt:  ja  nein  entfällt 

       

Verantwortlichkeit (Ordnungsziffer der Org.-einheit/Sichtvermerk): Geschäftsbereich       

Gefertigt: Beteiligt: Landrat zur Beschlussausführung. 

10.11       10.1 EKR                              
                                                      (Handzeichen) 

 
Betreff: 

 
Vorschlagsliste für die Ernennung eines Mitgliedes des Anstaltsbeirates der Justizvoll-
zugsanstalt Wolfenbüttel, Abteilung Helmstedt  
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Kreistag stellt folgende Vorschlagsliste für die Ernennung eines Mitgliedes des An-
staltsbeirats der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel, Abteilung Helmstedt, fest: 
 
 
1. ______________________ 
 
2. ______________________ 
 
 



 
 DRUCKSACHE 
Vorlage lfd. Nr. Jahr 

(Fortsetzungsblatt) 147 2020 
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Sachdarstellung, Begründung, ggf. finanzielle Auswirkungen: 

 
Bei den Niedersächsischen Justizvollzugsanstalten werden als Vertretung der Öffentlich-
keit ehrenamtliche Anstaltsbeiräte gebildet. Die Mitglieder des Beirats wirken bei der Ge-5 
staltung des Vollzugs und bei der Betreuung der Gefangenen mit. Sie unterstützen die 
Anstaltsleitung durch Anregungen und Verbesserungsvorschläge und helfen bei der Ein-
gliederung der Gefangenen nach der Entlassung. 
 
Die Amtszeit der niedersächsischen Anstaltsbeiräte dauert vier Jahre und endet mit Ab-10 
lauf des 31.12.2020. Für die neue Amtszeit bis zum 31.12.2024 wird gemäß den Nieder-
sächsischen Ausführungsvorschriften zu § 162 des Strafvollzugsgesetzes für die Justiz-
vollzugsanstalt Wolfenbüttel, Abteilung Helmstedt, ein neues Beiratsmitglied durch das 
Nds. Justizministerium ernannt. Die Ernennung erfolgt auf Vorschlag des Landkreises 
Helmstedt.  15 
 
Die Vorschlagsliste soll mindestens zwei geeignete Personen des öffentlichen Lebens 
enthalten, die am Ort oder in unmittelbarer Nähe der Justizvollzugsanstalt bzw. der be-
treffenden Abteilung wohnen. Da es sich hier um mehrere unbesoldete Stellen gleicher 
Art handelt, richtet sich das Besetzungsverfahren nach § 71 Abs. 6 NKomVG. Daraus 20 
ergibt sich folgende Verteilung:  
 
SPD-Kreistagsfraktion: 1 Vorschlagsrecht  
CDU-Kreistagsfraktion: 1 Vorschlagsrecht  
 25 
Die derzeitige Amtsinhaberin, Frau Kreistagsabgeordnete Dannehl, hat auf Nachfrage 
der Justizvollzugsanstalt erklärt, für eine weitere Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Al-
lerdings ist gemäß § 162 (4) Nr. 8 der Niedersächsischen Ausführungsvorschriften des 
Strafvollzugsgesetzes die erneute Ernennung eines Mitgliedes nur einmal möglich. Aus-
nahmen müssen von der Anstaltsleitung begründet werden. Gründe für eine solche Aus-30 
nahme vermag die Justizvollzugsanstalt nicht zu erkennen.  
 
Das Schreiben der Justizvollzugsanstalt Wolfenbüttel vom 17.08.2020 ist dieser Vorlage 
als Anlage beigefügt.  




















